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Text 

Anerkennung von EWR-Berufsqualifikationen – Verfahren – Einheitlicher Ansprechpartner 

§ 28. (1) Der Antragsteller hat der Österreichischen Ärztekammer 

 1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit, 

 2. den Qualifikationsnachweis, den Nachweis über die Berufsberechtigung im Herkunftsstaat und 
gegebenenfalls den Nachweis über erworbene Berufserfahrung, 

 3. einen Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten erforderlichen gesundheitlichen 
Eignung, 

 4. einen Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten erforderlichen Vertrauenswürdigkeit, 

 5. eine Bescheinigung des Herkunftsstaats, dass die Berufsausübung nicht vorübergehend oder 
endgültig untersagt wurde und keine Vorstrafen vorliegen, und 

 6. einen Nachweis einer Zustelladresse 

vorzulegen. Nachweise gemäß Z 3 und 4 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Über 
eine Änderung der Zustellungadresse (Z 6) hat der Antragsteller die Behörde umgehend zu 
benachrichtigen. 

(2) Der Antrag kann auch in elektronischer Form über den einheitlichen Ansprechpartner (Art. 57a 
Richtlinie 2005/36/EG) oder die Österreichische Ärztekammer eingebracht werden. Im Fall begründeter 
Zweifel und soweit unbedingt geboten, können durch die Österreichische Ärztekammer zusätzlich 
beglaubigte Kopien der Nachweise verlangt werden. 
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(3) § 6 Dienstleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 100/2011, (Verfahren über den einheitlichen 
Ansprechpartner) ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Österreichische Ärztekammer hat innerhalb eines Monats den Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Die Entscheidung über die Anerkennung hat 

 1. in Fällen, in denen auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG eine automatische Anerkennung 
vorgesehen ist (§ 5), innerhalb von drei Monaten und 

 2. in Fällen, in denen auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG keine automatische Anerkennung 
vorgesehen ist (§ 5a), innerhalb von vier Monaten 

ab Einlangen der vollständigen erforderlichen Dokumente beim einheitlichen Ansprechpartner oder bei 
der Österreichischen Ärztekammer zu erfolgen. Diese Fristen werden im Falle eines Ersuchens gemäß 
§ 27 Abs. 6 bis zu jenem Zeitpunkt gehemmt, in dem die Auskünfte der ersuchten ausländischen Stelle 
einlangen. In diesem Fall ist das Verfahren unverzüglich nach Einlangen der Auskünfte oder, sofern die 
Auskünfte nicht innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung des Ersuchens gemäß § 27 Abs. 6 
einlangen, nach Ablauf von drei Monaten fortzusetzen. Eine Aufforderung zur Vorlage beglaubigter 
Kopien gemäß Abs. 2 gilt nicht als Aufforderung zur Vorlage fehlender Dokumente. 

(5) Liegen berechtigte Zweifel hinsichtlich einer vom Eintragungswerber vorgelegten Urkunde vor, 
so hat die Österreichische Ärztekammer erforderlichenfalls von den zuständigen Stellen des heimat- oder 
Herkunftsstaates eine Bestätigung über die Authentizität der ausgestellten Urkunde sowie gegebenenfalls 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, dass der Antragsteller die Mindestanforderungen an die 
entsprechende Ausbildung gemäß Artikel 24, 25 oder 28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt. 

(6) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen auf Antrag eine Bestätigung darüber 
auszustellen, dass ihre Berufsqualifikation in Österreich anerkannt ist. Für die Ausstellung dieser 
Bescheinigung kann eine Bearbeitungsgebühr gemäß § 13b eingehoben werden. 

(7) Sofern im Rahmen des Verfahrens zur Anerkennung von Berufsqualifikationen festgestellt wird, 
dass der Antragsteller gefälschte Berufsqualifikationsnachweise verwendet hat, hat die Österreichische 
Ärztekammer die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU oder einer sonstigen 
Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Wege des EU-
Binnenmarktinformationssystems (IMI) binnen drei Tagen nach Einlangen der rechtskräftigen 
Entscheidung des ordentlichen Gerichts nach den Bestimmungen des Artikel 56a der Richtlinie 
2005/36/EG und der Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 zu informieren. Hierüber ist der 
Antragsteller schriftlich zu unterrichten, der eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Meldung in einem 
bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren beantragen kann. Wird im Rahmen der Überprüfung die 
Rechtswidrigkeit der Meldung festgestellt, so ist die Meldung richtigzustellen oder zurückzuziehen. 

Zuletzt aktualisiert am 

24.05.2022 

Gesetzesnummer 

10011138 

Dokumentnummer 

NOR40225250 


